Gesamtvertrag mit der GEMA

für die Offene Kinder- und Jugendarbeit
An dem Vertrag kann nur partizipieren, wer Mitglied der BAG-OKJE e.V. ist

Alle ELAGOT-Mitglieder sind über die ELAGOT-NRW Mitglied der BAG-OKJE e.V.

Zusätzliche Informationen für Mitglieder der

Ev. Landesarbeitsgemeinschaft Offene Türen NRW (ELAGOT-NRW)

- Ergänzung zum Merkblatt der AGOT-NRW -

Ob sich für evangelische Offene Kinder- und Jugendeinrichtungen der Abschluss eines Jahrespauschalvertrages (Lizenzvertrag) auf der Grundlage des zwischen der BAG-OKJE e.V. und der GEMA abgeschlossenen Gesamtvertrages empfiehlt, muss im Einzelfall entschieden und ausgerechnet werden. 

Auf jeden Fall liegen Einrichtungen, die z. Zt. jährlich mehr als 200.- € bzw. 150.- € an die GEMA entrichten, hiermit in der Regel besser. Neben den möglichen finanziellen Erleichterungen entfällt nach den Konditionen des Gesamtvertrages immerhin bei den im AGOT-Merkblatt genannteVeranstaltungen und Angeboten auch die Anmeldepflicht (arbeitszeitliche Entlastung).

Außerdem sind sämtliche "Dauernutzungen“ (Radio, Fernsehen/Video) im Regelbetrieb der Offenen Kinder- und Jugendarbeit des begünstigten Trägers enthalten. Bei einer Nutzung des Gesamtvertragstarifs entfallen somit die bisherigen Auslegungs- und Abgrenzungsprobleme bzgl. der Vergütungspflicht von Musiknutzungen.
Der Gesamtvertrag hat (nach Rücksprache mit dem juristischen Dezernenten der EKvW, Dr. Arne Kupke) auch unter Berücksichtigung der bereits mit der Ev. Kirche bestehenden Verträge folgende Auswirkungen:


1.
Jugendarbeit, die als „e.V.“ organisiert ist, braucht den neuen Gesamtvertrag (z.B. OT’s in 

Trägerschaft des CVJM, usw.)
Jugendarbeit der verfassten ev. Kirche (öffentlich-rechtliche Trägerschaft der Kirchengemeinden bzw. Kirchenkreise oder zumeist in der Form des Vereins konstituierte diakonische Einrichtung) hat Vorteile nur dann, wenn Tanzveranstaltungen wie „Jugenddisco“ oder wenn „sä-kuläre“ (also nicht geistliche oder klassische) Konzerte mit Eintritt durchgeführt werden. Dann ist wahrscheinlich die neue Pauschale billiger als die bisher mögliche Einzelabrechnung. 

2.
Für Offene Einrichtungen der verfassten Kirche, die keine öffentlichen Veranstaltungen mit 


Eintritt anbieten, gilt: „Sonstige Musiknutzungen im Rahmen der Jugendarbeit, insbesondere 


der Einsatz von Hintergrundmusik, ist bereits über den Pauschalvertrag mit der EKD abge-


golten“.

3.
Wer am Gesamtvertrag zwischen der BAG-OKJE e.V. und der GEMA partizipieren möchte,


muss dies schriftlich gegenüber der ELAGOT-NRW zum Ausdruck bringen, damit die entspre-


chende Einrichtung über die BAG-OKJE e.V. an die GEMA gemeldet werden kann.

4.
Was ist nicht mit dem Gesamtvertrag pauschal abgegolten?
· Musikdarbietungen/ Veranstaltungen, bei denen ein Eintrittsgeld bzw. ein sonstiger Kosten-

        beitrag von mehr als 5 Euro erhoben wird. (Ziff. 1  Abs. 2 des Gesamtvertrages). 
· Musikdarbietungen/Veranstaltungen, die außerhalb der ständigen Einrichtung der Kinder-   

  und Jugendarbeit des begünstigten Trägers stattfinden,
· Musikdarbietungen/Veranstaltungen, die nicht in alleiniger Verantwortung des begünstigten 

  Träger stattfinden, sondern in Kooperation mit anderen Organisationen. 
· Die vom Veranstalter zu zahlende Vergütung für diese Musikdarbietungen richtet sich nach 

  den in Ziffer 4 Abs. 2  des Vertrages angegebenen Vorzugssätzen (Normaltarif abzüglich 

  
  20 %).
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